
PARKIEREN 
IN
ZUCHWIL

Grundsätzlich gelten die Bestimmungen des Strassen-  
verkehrsrechts für das Parkieren mit Parkscheibe:

An Sonn- und Feiertagen gilt freies Parkieren.
Von Montag 8.00 Uhr bis Samstag 19.00 Uhr gilt:

Tatsächliche Einzustellende Späteste
Ankunftszeit Ankunftszeit Abfahrtszeit
08.00–08.29 Uhr 08.30 Uhr 09.30 Uhr
08.30–08.59 Uhr 09.00 Uhr 10.00 Uhr
usw.
11.00–11.29 Uhr 11.30 Uhr 12.30 Uhr
11.30–13.29 Uhr Aufrunden auf nächste ½ Stunde 14.30 Uhr 
13.30–13.59 Uhr 14.00 Uhr 15.00 Uhr
usw.
17.30–17.59 Uhr 18.00 Uhr 19.00 Uhr
18.00–07.59 Uhr Aufrunden auf nächste ½ Stunde 09.00 Uhr

Der Bezug einer Parkkarte ermächtigt zum unbeschränkten  
Parkieren über die festgesetzten Zeiten hinaus (gilt für alle «Blaue 
Zone-Parkplätze» sowie die Parkplätze beim Gemeindehaus).

Für Parkkarten mit Gültigkeitsdauer bis zu einer Woche besteht 
eine allgemeine Bezugsberechtigung. EinwohnerInnen der  
Gemeinde Zuchwil und bestimmte Nutzergruppen können zudem 
auch Monats- bzw. Jahresparkkarten beantragen. 

●  Tagesparkkarten CHF 10.00
●  Wochenparkkarten CHF 30.00
●  Monatsparkkarten CHF 40.00
●  Jahresparkkarten CHF 240.00



Alle öffentlichen Parkierungsmöglichkeiten werden als
«Blaue Zone» gekennzeichnet. Dies geschieht entweder 
durch das Markieren von Parkfeldern (mit Tafeln und/oder 
Markierungslinien) oder die Kennzeichnung von 
Parkzonen. Sofern in einem Strassenzug Parkfelder 
markiert sind, ist das Parkieren ausserhalb dieser 
Parkfelder verboten. Die bestehenden Parkverbote und 
gesetzlichen Bestimmungen (in schmalen Strassen nur 
auf einer Seite parkieren, nicht auf Radstreifen parkieren, 
verbleibende Durchfahrtsbreite freihalten, Parkieren auf 
Trottoir untersagt usw.) müssen in jedem Fall eingehalten 
werden.

Die Parkgebühren sowie alle Parkkarten können mit der App von 
“ParkingPay” unkompliziert und bargeldlos bezahlt werden.
Weitere Informationen zu “ParkingPay” finden Sie unter: 
www.parkingpay.ch
Das Beziehen einer Parkkarte ist nach wie vor
auch am Schalter möglich. Bei Fragen oder Unklarheiten 
können Sie sich an den untestehenden Kontakt wenden. 

.

Einwohnergemeinde   
Abteilung Bau und Planung 
Hauptstrasse 65
4528 Zuchwil
032 686 52 52
gemeinde@zuchwil.ch

Die Parkgebühren sowie alle Parkkarten können mit der App von 
«ParkingPay» unkompliziert und bargeldlos bezahlt werden.
Weitere Informationen zu «ParkingPay» finden Sie unter: 
www.parkingpay.ch

Das Beziehen einer Parkkarte ist nach wie vor auch am Schalter 
möglich. Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich an den 
untenstehenden Kontakt wenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle öffentlichen Parkierungsmöglichkeiten werden als «Blaue  
Zone» gekennzeichnet. Dies geschieht entweder durch das Mar- 
kieren von Parkfeldern (mit Tafeln und/oder Markierungslinien)  
oder die Kennzeichnung von Parkzonen. Sofern in einem Strassen-
zug Parkfelder markiert sind, ist das Parkieren ausserhalb dieser 
Parkfelder verboten. Die bestehenden Parkverbote und gesetzlichen 
Bestimmungen (in schmalen Strassen nur auf einer Seite parkieren, 
nicht auf Radstreifen parkieren, verbleibende Durchfahrtsbreite  
freihalten, Parkieren auf Trottoir untersagt usw.) müssen in jedem 
Fall eingehalten werden.

Parkzone

Parkzone (Blaue Zone)
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